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TEIL I

Allgemeines, Aufgaben und Ziele

§ 1

Aufgaben und Ziele der Förderung

(1) Tageseinrichtungen ergänzen und unterstützen als sozialpädagog
Bildungseinrichtungen die Erziehung des Kindes in der Familie durch e
alters- und entwicklungsgemäße Förderung. Tageseinrichtungen sollen

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und geme
schaftsfähigen Persönlichkeit fördern und

2. die Eltern dabei unterstützen, Erwerbstätigkeit oder Ausbildung und K
dererziehung besser miteinander zu vereinbaren.

Die Förderung umfasst die Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes.
soll allen Kindern gleiche Bildungschancen bieten, unabhängig von ihr
Geschlecht, ihrer ethnischen und religiösen Zugehörigkeit, der sozialen
ökonomischen Situation ihrer Familie und ihren individuellen Fähigkeiten, u
soll soziale Benachteiligungen sowie behinderungsbedingte Nachteile m
lichst ausgleichen.

(2) Die Förderung in der Tageseinrichtung hat die individuellen Bedürfnis
und das jeweilige Lebensumfeld des Kindes und seiner Familie zu berücks
tigen. Die Kinder sollen darin unterstützt werden, ihre motorischen, kognitiv
sozialen und musischen Fähigkeiten zu erproben und zu entwickeln und
Lebenswelt außerhalb der Tageseinrichtung zu erkunden; hierzu gehört
die Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache.
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(3) Die Förderung in Tageseinrichtungen soll insbesondere darauf geric
sein,

1. das Kind auf das Leben in einer Gesellschaft vorzubereiten, in der W
sen, sprachliche Kompetenz, Neugier, Lernenwollen und -könn
Problemlösen und Kreativität von entscheidender Bedeutung sind,

2. das Kind auf das Leben in einer demokratischen Gesellschaft vorzube
ten, die für ihr Bestehen die aktive, verantwortungsbewusste Teilh
ihrer Mitglieder im Geiste der Toleranz, der Verständigung und des Fr
dens benötigt und in der alle Menschen ungeachtet ihres Geschle
ihrer sexuellen Identität, ihrer Behinderung, ihrer ethnischen, nationa
religiösen und sozialen Zugehörigkeit sowie ihrer individuellen Fähigk
ten und Beeinträchtigungen gleichberechtigt sind,

3. das Kind auf das Leben in einer Welt vorzubereiten, für die der vera
wortliche Umgang mit den natürlichen Ressourcen unverzichtbar ist,

4. dem Kind zu ermöglichen, eine eigenständige und selbstbewusste Pe
lichkeit zu entwickeln, die die kulturelle Vielfalt anerkennt und bejaht,

5. das Kind dabei zu unterstützen, ein Bewusstsein vom eigenen Körper
dessen Bedürfnissen zu erwerben,

6. das Zusammenleben von Kindern mit und ohne Behinderung auf
Grundlage des Gebots der Gleichberechtigung von Menschen mit
ohne Behinderung zu unterstützen.

(4) Die Tageseinrichtungen sollen sich mit anderen Einrichtungen u
Diensten abstimmen und mit Einrichtungen der Familienbildung und der Er
hungsberatung kooperieren. Der Übergang zur Schule soll durch eine an
Entwicklungsstand der Kinder orientierte Zusammenarbeit mit der Sch
unterstützt werden.

(5) Bei der Gestaltung des Alltags in der Tageseinrichtung sind den Kind
ihrem Entwicklungsstand entsprechende Mitwirkungsmöglichkeiten zu er
nen.

(6) Die Kindertagespflege soll die Entwicklung des Kindes zu einer eig
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit in einer familien
hen Betreuungsstruktur fördern, die Erziehung und Bildung in der Fam
unterstützen und ergänzen und den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit
Kindererziehung besser miteinander zu vereinbaren.

§ 2

Geltungsbereich

(1) Die Verpflichtung zur Gewährleistung bedarfsgerechter Förderung
Tageseinrichtungen oder Kindertagespflege nach diesem Gesetz richtet si
das Land Berlin als Träger der öffentlichen Jugendhilfe, soweit sich e
Zuständigkeit aus den Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit des Ach
Buches Sozialgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung
8. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3547), zuletzt geändert durch Artikel 7 d
Gesetzes vom 21. März 2005 (BGBl. I. S. 818), in der jeweiligen Fassu
ergibt.

(2) Die nach § 24 des Achten Buches Sozialgesetzbuch bestehende
pflichtung, für Kinder im schulpflichtigen Alter nach Bedarf Plätze in Tage
einrichtungen und Tagespflege vorzuhalten, ist durch entsprechende Ange
auf Grundlage desSchulgesetzesvom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), geände
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durch Artikel III des Gesetzes vom 23. Juni 2005 (GVBl. S. 322), in der jewe
geltenden Fassung zu erfüllen, wenn in entsprechender Anwendung de§ 4
Abs. 2 ein Bedarf für eine solche Förderung besteht.

(3) Die Regelungen der§§1,6, 8 bis 12, 14 Abs. 1 und 2und des§ 25finden
auf alle Träger von Tageseinrichtungen Anwendung, unabhängig davon
diese nach§ 23 finanziert werden.

§ 3

Begriffsbestimmungen

(1) Tageseinrichtungen sind Kindertagesstätten, Eltern-Initiativ-Kind
tagesstätten und Eltern-Kind-Gruppen, in denen sich Kinder regelmäßig
einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten.

(2) Kindertagesstätten fördern Kinder
1. im Krippenalter bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres und
2. im Kindergartenalter vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Sc

leintritt.
Die Förderung erfolgt in altersgleichen oder altersgemischten Gruppen.

(3) Eltern-Initiativ-Kindertagesstätten sind Tageseinrichtungen, in den
Eltern die Förderung ihrer Kinder selbst organisieren.

(4) Eltern-Kind-Gruppen sind Tageseinrichtungen, die im Verbund mit an
ren Einrichtungen und Diensten unter Beteiligung der Eltern eine regelmäß
Halbtagsförderung anbieten.

(5) Eltern im Sinne dieses Gesetzes sind die Inhaber der Personensorg
das Kind oder jede sonstige Person über 18 Jahre, soweit sie auf Grund
Vereinbarung mit dem Personensorgeberechtigten nicht nur vorübergehen
nicht nur für einzelne Angelegenheiten Aufgaben der Personensorge w
nimmt und dies auch die Geltendmachung von Rechten nach diesem G
umfasst.

TEIL II

Voraussetzungen und Umfang der Förderung, Verfahren

§ 4

Anspruch und bedarfsgerechte Förderung

(1) Jedes Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr an bis zum Schul
tritt Anspruch auf eine Förderung in einer Tageseinrichtung; Kinder, die
zum 31. Juli des nächsten Jahres das dritte Lebensjahr vollenden, können
Vorliegen eines Bedarfs ab dem 1. August des laufenden Jahres gefördert
den. Kinder unter drei Jahren sollen einen geeigneten Platz in einer Tage
richtung oder Kindertagespflege erhalten, wenn ein entsprechender Bedarf
gestellt wird. Gleiches gilt für Kinder nach Satz 1, soweit ein über eine Ha
tagsförderung hinausgehender Bedarf oder eine Betreuung in Kinde
gespflege beantragt wird. Der Betreuungsumfang soll dem Förderungsbe
des Kindes und den Bedürfnissen seiner Familie gerecht werden.
4
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(2) Ein Bedarf liegt dem Grunde und dem Umfange nach vor, wenn sich d
ser aus pädagogischen, sozialen oder familiären Gründen ergibt. Ein so
liegt insbesondere vor, wenn die Eltern des Kindes wegen Erwerbstätig
schulischer oder beruflicher Ausbildung, Studiums, Umschulung oder ber
cher Fort- und Weiterbildung einschließlich der Teilnahme an einer Maßnah
zur Eingliederung in Arbeit oder wegen Arbeitssuche die Betreuung ni
selbst übernehmen können.

(3) Für Kinder, die das zweite Lebensjahr vollendet haben, liegt regelmä
ein Bedarf zumindest für eine Halbtagsförderung in einer Tageseinrichtung
wenn die Förderung für die sprachliche Integration erforderlich ist.

(4) Die Erfüllung eines Anspruchs oder Förderungsbedarfs setzt einen
herigen Antrag und die Feststellung nach§ 7 voraus.

(5) Die Leistungsverpflichtung nach§ 2 Abs. 1wird durch den Nachweis
eines freien und geeigneten Platzes im Land Berlin erfüllt. Das zuständ
Jugendamt kann zur Bedarfsdeckung auch Plätze in privat-gewerblic
Tageseinrichtungen nachweisen, sofern mit dem jeweiligen Betreiber eine
sprechende Vereinbarung abgeschlossen worden ist.

§ 5

Betreuungsumfang

(1) Der tägliche Betreuungsumfang muss dem Wohl des Kindes Rechn
tragen. Hierbei sind insbesondere Alter, Entwicklungsstand und Bedürfn
des Kindes zu berücksichtigen.

(2) Eine Förderung wird in folgendem Betreuungsumfang angeboten:
1. Halbtagsförderung (mindestens vier Stunden bis höchstens fünf Stun

täglich),
2. Teilzeitförderung (über fünf Stunden bis höchstens sieben Stunden

lich),
3. Ganztagsförderung (über sieben Stunden bis höchstens neun Stunde

lich),
4. erweiterte Ganztagsförderung (über neun Stunden täglich), wobei

Förderung von mindestens elf Stunden durch den Träger regelmä
sichergestellt ist.

(3) Soweit wechselnde Betreuungszeiten erforderlich sind, ist eine mind
tens durchgängige Halbtagsförderung, regelmäßig am Vormittag, je Bet
ungstag zugrunde zu legen, die entsprechend dem regelmäßig überschreit
monatlichen Bedarf zu ergänzen ist.

(4) Die Teilzeitförderung, die Ganztagsförderung und die erweiterte Ga
tagsförderung müssen, die Halbtagsförderung kann ein von der Einricht
bereitgestelltes Mittagessen einschließen, das unter Beachtung ernährung
siologischer Erkenntnisse zubereitet wird.

§ 6

Besondere Angebote für Kinder mit Behinderungen

(1) Keinem Kind darf auf Grund der Art und Schwere seiner Behinderu
oder seines besonderen Förderungsbedarfs die Aufnahme in eine Tagesei
tung verwehrt werden. Kinder mit Behinderungen werden in der Regel gem
sam mit anderen Kindern in integrativ arbeitenden Gruppen gefördert.
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(2) Kinder, die auf Grund ihrer Behinderung spezieller Förderung bedürf
sollen durch ergänzende pädagogische Angebote in der Tageseinrich
unterstützt werden; hierfür sind Personalzuschläge nach§ 11 zu gewähren.
Soweit für Kinder mit Behinderungen therapeutische und heilpädagogis
Hilfen im Sinne der §§ 53 und 54 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch v
27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022, 3023), das zuletzt durch Artikel 10 d
Gesetzes vom 21. März 2005 (BGBl. I S. 818) geändert worden ist, oder
§ 35 a des Achten Buches Sozialgesetzbuch gewährt werden, sollen diese
Möglichkeit in die Arbeit der Tageseinrichtung integriert werden. Zusätzlich
sozialpädagogisches Fachpersonal nach§ 11 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe awird
unter der Voraussetzung bereitgestellt, dass die Behinderung den entspre
den Leistungsbereichen zugeordnet und ein aus der Behinderung folge
Bedarf an zusätzlichem geeigneten sozialpädagogischen Personal durc
Jugendamt auf Grundlage des dafür in der Rechtsverordnung nach§ 7 Abs. 9
geregelten Verfahrens festgestellt worden ist. Die Voraussetzungen für Pe
nalzuschläge für Kinder mit Behinderungen werden vom zuständigen Jug
amt unter Einbeziehung der im Bezirk für Behinderte zuständigen Fachs
geprüft. Diese Feststellung ist zu befristen und nach Fristablauf erneut zu
fen, soweit die Art und Schwere der Behinderung einer Befristung nicht ent
genstehen. Ist im Einzelfall diese Bedarfsfeststellung im Rahmen der Beda
prüfung nach§ 7 Abs. 3noch nicht abschließend möglich, erfolgt sie vorläufi
unter der für die Zukunft auflösenden Bedingung der Bestätigung. D
abschließende Feststellung ist unverzüglich nachzuholen.

(3) Soweit besondere Gruppen für Kinder mit Behinderungen erforderl
sind und ihre Eltern eine solche Förderung wünschen, sind diese nach Mög
keit in Tageseinrichtungen einzurichten.

§ 7

Anmeldung, Bedarfsprüfung und Nachweisverfahren

(1) Die Eltern melden den Anspruch und Förderungsbedarf bei dem zus
digen Jugendamt durch Antrag an. Sie haben an der Feststellung des ge
gemachten Bedarfs durch die notwendigen Angaben insbesondere zur F
liensituation und zur Arbeitssituation mitzuwirken.

(2) Insbesondere bei Kindern bis zum vollendeten dritten Lebensjahr soll
Jugendamt die Eltern auf Kindertagespflegeplätze als ein für Kleinkin
geeignetes Förderangebot hinweisen und deren Vermittlung unterstützen.

(3) Das zuständige Jugendamt stellt den Anspruch oder Bedarf fest
erteilt einen Bescheid, der zugleich den erforderlichen Betreuungsumf
unter Berücksichtigung angemessener Wegezeiten feststellt. Gegenstan
Feststellung sind auch die erforderlichen Aussagen für zusätzliches Pers
im Sinne von§ 11 Abs. 2 Nr. 3.

(4) Der Bescheid berechtigt zu einer bezirksübergreifenden Platzwahl in
halb des zur Verfügung stehenden freien Angebotes und zur Inanspruchna
eines nach§ 23 finanzierten Platzes mit den vom Jugendamt festgestell
Leistungen. Diese Berechtigung gilt bei einem Wechsel in eine andere Ta
einrichtung weiter, soweit zugleich die Inanspruchnahme (vertragliche Be
gung) des bisherigen Platzes endet. Gleiches gilt bei einem Wechsel von
Tagespflegestelle zu einer Tageseinrichtung oder umgekehrt.
6
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(5) Ein Platznachweis erfolgt, sofern die Eltern dies wünschen, durch
zuständige Jugendamt. Es können auch freie Plätze in anderen Bezirken
gewiesen werden.

(6) Eine erneute Bedarfsprüfung ist notwendig, wenn
1. eine Erweiterung des Betreuungsumfangs gewünscht wird,
2. die in der Rechtsverordnung nach Absatz 9 festzulegende Frist, bis zu

die Förderung begonnen haben muss, abgelaufen ist,
3. das Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat und von der Krippe in d

Kindergarten wechselt, soweit dort nicht nur eine Halbtagsförderung
Anspruch genommen werden soll.

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 und 2 ist ein Antrag nach Absatz 1 erforder
Die Überprüfung im Falle des Satzes 1 Nr. 3 erfolgt von Amts wegen; Absa
Satz 2 findet Anwendung. Die Prüfung eines behinderungsbedingten Meh
darfs ist nicht erforderlich, soweit eine Befristung im Sinne von§ 6 Abs. 2noch
nicht abgelaufen ist.

(7) Die für Jugend und Familie zuständige Senatsverwaltung wird ermä
tigt, in der Rechtsverordnung nach Absatz 9 zu regeln, unter welchen Vor
setzungen bei längerer Nichtnutzung der Förderung über die Fälle nach
satz 6 hinaus die Finanzierung endet und eine erneute Bedarfsprüfung erfo
lich ist; Gleiches gilt für die Festlegung eines Verfahrens für die Fälle, in den
im Einzelfall auf Grund einer besonderen Bedarfslage nur eine kurzfrist
Förderung oder Erweiterung des Betreuungsumfangs erforderlich ist.

(8) Die Eltern können den festgestellten Bedarf (Betreuungsumfang) du
schriftliche Anzeige gegenüber dem Jugendamt mit Wirkung frühestens
dem 1. des auf die Anzeige folgenden Monats, bei einer Anzeige nach
15. eines Monats mit Wirkung ab dem 1. des übernächsten Monats reduzie
Der reduzierte Betreuungsumfang wird ohne erneute Prüfung des Bed
beschieden; Absatz 6 bleibt unberührt.

(9) Näheres insbesondere über das Antrags- und Bedarfsprüfungsverfa
die Planung und die dafür erforderliche jährliche Statistik sowie den Nachw
von Plätzen in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege regelt die für Jug
und Familie zuständige Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung. Dies
auch für die Einführung und Durchführung eines bezirksübergreifenden
gestützten Planungs-, Nachweis-, Finanzierungs- und Kostenbeteiligungs
fahrens einschließlich der Regelungen über Art und Umfang der Daten,
Verarbeitung in Dateien und auf sonstigen Datenträgern, ihre Löschung,
Übermittlung sowie die Datensicherung.

§ 8

Öffnungszeiten

Tageseinrichtungen sollen bedarfsgerechte Öffnungszeiten anbieten. In
Regel soll eine Öffnungszeit von insgesamt zwölf Stunden nicht überschri
werden. Längere Öffnungszeiten bedürfen der Erlaubnis nach § 45 des Ac
Buches Sozialgesetzbuch; Gleiches gilt für Öffnungszeiten vor 6.00 Uhr
nach 21.00 Uhr.
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§ 9

Gesundheitsvorsorge

(1) Jedes Kind muss vor der Aufnahme in eine Tageseinrichtung oder K
dertagespflegestelle ärztlich untersucht werden. Nach längerer Abwese
außerhalb der Schließungs- oder Ferienzeiten kann der Träger oder
Tagespflegeperson eine ärztliche Untersuchung verlangen.

(2) Der öffentliche Gesundheitsdienst führt in den Tageseinrichtungen
alle Kinder zahnärztliche Reihenuntersuchungen und in der Altersgruppe
dreieinhalb- bis viereinhalbjährigen Kinder eine einmalige ärztliche Unter
chung auf Seh- und Hörstörungen sowie motorische und Sprachauffälligke
und eine Überprüfung des Impfstatus durch, soweit dies nicht auf Grund an
rer Maßnahmen der Vorsorge entbehrlich ist. Er führt bei Bedarf in Ergänz
anderer Vorsorgeangebote vorzugsweise nach sozialkompensatorischen
rien weitere Untersuchungen durch. Das Nähere zu Umfang und Inhalt
Untersuchungen regelt der Senat durch Rechtsverordnung.

(3) Die Tageseinrichtungen gewähren dem öffentlichen Gesundheitsdi
Zugang und kooperieren mit ihm. Sie haben ihn nach§ 22 des Gesundheits-
dienst-Gesetzesvom 4. August 1994 (GVBl. S. 329), zuletzt geändert durc
Artikel IV des Gesetzes vom 5. Dezember 2003 (GVBl. S. 574), in der jewe
geltenden Fassung zur Unterstützung bei der Früherkennung von Behinde
gen und Schädigungen einzubeziehen. Die Tageseinrichtungen beraten
unterstützen die Eltern in Fragen der Gesundheitsvorsorge.

(4) In Tageseinrichtungen einschließlich der dazu gehörenden Freifläc
sowie bei Aktivitäten außerhalb der Tageseinrichtung in Gegenwart der Kin
darf nicht geraucht werden; in Kindertagespflegestellen darf in Gegenwart
Kinder nicht geraucht werden.

(5) Werden an einem Kind Anzeichen von Misshandlungen oder grober V
nachlässigung wahrgenommen, die auf eine Kindeswohlgefährdung schlie
lassen, hat die Leitung der Tageseinrichtung beziehungsweise die Tagesp
person das Jugendamt umgehend in Kenntnis zu setzen.

TEIL III

Ausstattung und Qualitätsentwicklung

§ 10

Anforderungen an das Personal,
pädagogische Konzeption, Fachberatung

(1) In Tageseinrichtungen sind zur Förderung der Kinder sozialpädagogis
Fachkräfte zu beschäftigen, die gewährleisten, dass die in§ 1 genannten Ziele
und Aufgaben verfolgt und wahrgenommen werden. Das Personal von Ta
einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft soll bei Erfüllung seiner Aufgab
auf die weltanschaulich-religiöse Neutralität achten. In fachpädagogisch, k
zeptionell begründeten Fällen können im erforderlichen Umfang auch and
geeignete Kräfte beschäftigt werden, soweit die regelmäßige Förderung d
8
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sozialpädagogisches Fachpersonal für alle Kinder sichergestellt ist; Näher
in der Rechtsverordnung nach§ 11 Abs. 1 zu regeln.

(2) Wünschen die Eltern unter ernsthafter Berufung auf ihre negative G
bensfreiheit ausdrücklich, dass das für die Förderung ihres Kindes zustän
Betreuungspersonal einer Tageseinrichtung in öffentlicher Trägerschaft n
§ 20 keine sichtbaren religiösen oder weltanschaulichen Symbole, die für
Betrachterin oder den Betrachter eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten R
gions- oder Weltanschauungsgemeinschaft demonstrieren, oder keine a
lenden religiös oder weltanschaulich geprägten Kleidungsstücke trägt, so fi
zunächst ein Vermittlungsgespräch zwischen den Eltern und dem Betreuu
personal statt. Sollten die Eltern auch nach dem Vermittlungsgespräch i
Wunsch aufrechterhalten, ist dem zu entsprechen. Dies kann auch durch
nisatorische Veränderungen in der Tageseinrichtung oder im Bereich
öffentlichen Trägers geschehen.

(3) In integrativ arbeitenden Gruppen gemäß§ 6 Abs. 1 Satz 2, in denen Kin-
der mit zusätzlichem Förderungsbedarf betreut werden, soll mindestens
der eingesetzten Fachkräfte über eine entsprechende Zusatzqualifikation v
gen oder sich in der Weiterbildung zum Erwerb einer solchen Qualifikat
befinden.

(4) Zu den Aufgaben der Fachkräfte gehören auch die Teilnahme an Die
besprechungen, an Fachberatung und Fortbildung sowie die individuelle
und Nachbereitung der praktischen Arbeit.

(5) Die Fachkräfte arbeiten mit den im Sozialraum wirkenden Einrichtung
und Diensten des Jugendamtes, der Schulen oder anderer Träger eng z
men. Sie sollen mit den Trägern von Angeboten der Familienbildung und Fa
lienberatung kooperieren.

(6) Jede Tageseinrichtung ist von einer im erforderlichen Umfang von d
erzieherischen Aufgaben freigestellten Fachkraft zu leiten. Die dafür erford
liche Personalausstattung wird im Rahmen der Ermächtigung nach§ 11 Abs. 1
durch Rechtsverordnung geregelt.

(7) Die Leitung der Tageseinrichtung ist erfahrenen und besonders qua
zierten Fachkräften zu übertragen.

(8) Der Träger der Einrichtung hat für die ausreichende und fortlaufen
Qualifizierung des Fachpersonals sowie für die Sicherung und Weiterentw
lung der Qualität der pädagogischen Förderung in den von ihm betriebe
Einrichtungen Sorge zu tragen. Die Fachkräfte sind gehalten, an vom Tr
veranstalteten oder empfohlenen Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen.

(9) In jeder Tageseinrichtung ist eine pädagogische Konzeption zu erar
ten, die die Umsetzung der Aufgaben nach§ 1 in der täglichen Arbeit der Ein-
richtung beschreibt. In integrativ fördernden Tageseinrichtungen gehört hie
auch die Beschreibung der Förderung des Zusammenlebens von behind
und nicht behinderten Kindern. Die Konzeption soll insbesondere Aussa
treffen über das pädagogische Profil, die besonderen fachlichen Ziele
Schwerpunkte der Tageseinrichtung sowie über die Organisation der päda
schen Arbeit und des Alltags, bei größeren Tageseinrichtungen einschließ
der hierfür vorgesehenen Organisation der erforderlichen Gruppenarbeit
soll unter Berücksichtigung der Prinzipien einer lebenswelt- und sozialräu
lich orientierten Jugendhilfe deutlich machen, welchen Bezug diese Aussa
zu der Lebenssituation der in der Tageseinrichtung geförderten Kinder
ihrer Familien sowie zum Umfeld der Tageseinrichtung haben.
9
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(10) Die Träger bieten den von ihnen betriebenen Tageseinrichtunge
angemessenem Umfang Fachberatung an. Diese unterstützt und berät d
dagogische Fachpersonal der Tageseinrichtung in allen für die Qualität
Arbeit bedeutsamen Fragen. Bei der konzeptionellen und strukturellen We
entwicklung der Tageseinrichtungen hat sie den Träger zu beraten.

§ 11

Personalausstattung

(1) Die Förderung der Kinder in den Tageseinrichtungen ist durch aus
chendes sozialpädagogisches Personal sicherzustellen. Die Voraussetz
für die Anerkennung des sozialpädagogischen Personals sowie die Person
messung entsprechend dem Aufgabeninhalt, dem Aufgabenumfang und
Aufgabenintensität sind durch die für Jugend und Familie zuständige Sen
verwaltung durch Rechtsverordnung zu regeln. In den Vorgaben für die Pe
nalausstattung nach Absatz 2 sind alle Ausfallzeiten bereits abschließ
berücksichtigt.

(2) Bei der Personalbemessung für das sozialpädagogische Fachperson
len folgende Grundsätze gelten:

1. 38,5 Wochenarbeitsstunden pädagogischen Fachpersonals sind vor
hen
a) bei Kindern vor Vollendung des zweiten Lebensjahres

– für jeweils sechs Kinder bei Ganztagsförderung,
– für jeweils sieben Kinder bei Teilzeitförderung,
– für jeweils neun Kinder bei Halbtagsförderung;

b) bei Kindern nach Vollendung des zweiten und vor Vollendung des d
ten Lebensjahres
– für jeweils sieben Kinder bei Ganztagsförderung,
– für jeweils acht Kinder bei Teilzeitförderung,
– für jeweils zehn Kinder bei Halbtagsförderung;

c) bei Kindern nach Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Sc
leintritt
– für jeweils zehn Kinder bei Ganztagsförderung,
– für jeweils zwölf Kinder bei Teilzeitförderung,
– für jeweils 15 Kinder bei Halbtagsförderung.

2. Für Kinder, die länger als neun Stunden gefördert werden, sind Perso
zuschläge zu gewähren.

3. Zusätzliches sozialpädagogisches Personal soll insbesondere zur V
gung gestellt werden für
a) die Förderung von Kindern mit Behinderungen,
b) die Förderung von Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache in Tag

einrichtungen mit einem überdurchschnittlichen Anteil dieser Kind
c) Kinder, die in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen und

Wohngebieten mit sozial benachteiligenden Bedingungen leben.

§ 12

Bau und Ausstattung

(1) Bei der Errichtung von Tageseinrichtungen im Sinne von§ 3 Abs. 2
und 3müssen Bau, Ausstattung und Freiflächengestaltung so beschaffen
10

81. Erg.Lfg. (November 2005)



2162–5

-
bar
ago-

ach
zu

de-
ung
tme-
(eine
der-
nur
en

sse
mäß
tellen
is
ereits

den
Kin-
che
zur
e
gend
ichen
und

t den
ßig
n.
gs-
dern.
her
teili-
dass eine den Aufgaben und Zielen nach§ 1entsprechende Förderung der Kin
der möglich ist und diese Einrichtungen barrierefrei zugänglich und nutz
sind. Bei der Planung und Umgestaltung von Tageseinrichtungen sind päd
gische Fachkräfte zu beteiligen.

(2) Das Land Berlin hat im Rahmen der Gewährleistungsverpflichtung n
§ 2 bei Bedarf für den Bau oder Ausbau vorhandener Einrichtungen Sorge
tragen.

(3) In allen Tageseinrichtungen ist eine pädagogische Nutzfläche von min
stens drei Quadratmetern pro Kind zur Verfügung zu stellen; bei der Erricht
von Tageseinrichtungen ist eine pädagogische Nutzfläche von 4,5 Quadra
tern anzustreben. Grundsätzlich ist ein angemessener Freiflächenanteil
der Außennutzung für Kinder zur Verfügung stehende Fläche) je Platz erfor
lich. Beim Bau sowie bei der Ausstattung von Tageseinrichtungen dürfen
gesundheitlich unbedenkliche Materialien verwendet werden. Die für d
Betrieb von Tageseinrichtungen maßgeblichen Richtlinien der Unfallka
Berlin sind zu beachten; sonstige Vorgaben der Einrichtungsaufsicht ge
§ 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch oder anderer zuständiger S
bleiben unberührt. Im Hinblick auf die zum Betrieb erforderliche Erlaubn
gemäß § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch sollen die Träger sich b
im Planungsstadium beraten lassen.

§ 13

Qualitätsentwicklungsvereinbarung

Zwischen der für Jugend und Familie zuständigen Senatsverwaltung und
Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege und dem Dachverband der
der- und Schülerläden unter Beteiligung der Eigenbetriebe sind verbindli
Vereinbarungen über die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung
Gewährleistung der Ziele nach§ 1einschließlich näherer Anforderungen an di
Konzeptionen der Tageseinrichtungen auf Grundlage eines von der für Ju
und Familie zuständigen Senatsverwaltung beschlossenen landeseinheitl
Bildungsprogramms einschließlich Sprachdokumentation zu verhandeln
abzuschließen.

TEIL IV

Elternbeteiligung und Betreuungsvertrag

§ 14

Elternbeteiligung

(1) In Tageseinrichtungen ist die Zusammenarbeit des Fachpersonals mi
Eltern zu gewährleisten. Die Fachkräfte sind verpflichtet, die Eltern regelmä
über die Entwicklung ihrer Kinder in der Tageseinrichtung zu informiere
Hospitationen von Eltern, ihre Anwesenheit während der Eingewöhnun
phase und ihre Beteiligung an gemeinsamen Unternehmungen sind zu för

(2) Die Eltern sind in Fragen der Konzeption und deren organisatorisc
und pädagogischer Umsetzung in der Arbeit der Tageseinrichtungen zu be
11
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gen. Hierzu gehören auch Maßnahmen oder Entscheidungen, die zu finan
len Belastungen der Eltern führen. Die Fachkräfte erörtern mit den Eltern
Grundlagen, Ziele und Methoden ihrer pädagogischen Arbeit.

(3) Die Eltern der Kinder einer Tageseinrichtung im Sinne von§ 3 Abs. 2
und 3, in Einrichtungen mit mehr als 45 Kindern die Eltern der jeweilige
Gruppe, bilden die Elternversammlung. Jede Elternversammlung wählt für
Dauer eines Jahres eine Elternvertretung und eine Stellvertretung. In Tage
richtungen mit mehr als 45 Kindern wird ein Elternausschuss gebildet, welc
sich aus den gewählten Elternvertretungen der Gruppen zusammensetz
Trägern mit mehr als einer Tageseinrichtung ist auf Wunsch der Elternv
sammlungen ein Elternbeirat zu bilden, für den jeder Elternausschuss, so
ein solcher in der jeweiligen Einrichtung nicht besteht, die Elternvertretung
Mitglied wählt.

(4) Die Elternversammlungen, die Elternvertretung und die Elterna
schüsse dienen der gegenseitigen Information sowie der Beteiligung in An
legenheiten im Sinne der Absätze 1 und 2. Sie haben die Aufgabe, die Lei
der Tageseinrichtung zu beraten. Die Elternausschüsse oder, sofern solche
bestehen, die jeweilige Elternvertretung können von dem Träger und d
Fachpersonal Auskunft über wesentliche, die Tageseinrichtung betreffe
Angelegenheiten verlangen. Die Elternbeiräte sind vom Träger über wes
liche, die Gesamtheit der Tageseinrichtungen betreffende Angelegenheite
informieren und zu hören.

(5) Die Elternvertretung wählt aus ihrer Mitte eine Vertretung und eine Ste
vertretung für den Bezirkselternausschuss.

(6) In Tageseinrichtungen mit mehr als 45 Kindern wird ein Kindertagess
tenausschuss gebildet, der an den wichtigen, Eltern und Beschäftigte gleic
maßen betreffenden Angelegenheiten mitzuwirken hat. Er besteht zu gleic
Teilen aus Mitgliedern, die aus dem Kreis der Beschäftigten und aus dem K
der Eltern gewählt werden. Ihm gehört auch ein Vertreter des Trägers an.

§ 15

Bezirks- und Landeselternausschuss

(1) In jedem Bezirk wird ein Bezirkselternausschuss gebildet, der sich
den gewählten Eltern derjenigen Tageseinrichtungen zusammensetzt, die
Elternausschuss gebildet haben. Der Bezirkselternausschuss ist vom Juge
über wesentliche, die Tagesbetreuung betreffende Fragen zu informieren
zu hören. Der Bezirkselternausschuss wählt aus seiner Mitte die Vertretun
den Landeselternausschuss.

(2) Der Landeselternausschuss setzt sich aus den gewählten Vertretunge
Bezirkselternausschüsse zusammen. Die für Jugend und Familie zustän
Senatsverwaltung hat den Landeselternausschuss über wesentliche, die T
betreuung betreffende Angelegenheiten zu informieren. Der Landeseltern
schuss kann im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel oder sächlicher Res
cen bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützt werden.
12
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§ 16

Betreuungsvertrag

(1) Zwischen dem Träger der Tageseinrichtung und den Eltern wird
Grundlage des festgestellten Bedarfs ein schriftlicher Vertrag abgeschlos
der zumindest Aussagen treffen muss über:

1. die zu erbringende Leistung nach diesem Gesetz,
2. die Pflicht, eine nach§ 26festzusetzende Kostenbeteiligung an den Tr

ger zu leisten,
3. die zur Zeit der Aufnahme geltenden täglichen Öffnungszeiten, die Da

der jährlichen Schließzeiten der Einrichtung und die Regelungen
Sicherstellung der Betreuung während der Schließzeiten,

4. die Kündigungsfrist; diese darf zwei Monate nicht überschreiten.
(2) Eine Kündigung des Vertrages durch den Träger ist nur aus wichtig

Grund zulässig. Sie ist schriftlich unter Angabe des Grundes zu erklären.
wichtiger Grund gilt insbesondere die Einstellung der platzbezogenen Fin
zierung oder die Nichtleistung der Kostenbeteiligung, dagegen grundsätz
nicht die Reduzierung des Betreuungsumfangs. In den Verträgen ist vorz
hen, dass bei Entscheidungen über finanzielle Mehrbelastungen im Sinne
§ 14 Abs. 2 Satz 2die Eltern zur fristlosen Kündigung des Betreuungsvertrag
berechtigt sind, sofern die Eltern keine Möglichkeiten haben, vor Umsetz
der Entscheidung nach Absatz 1 Nr. 4 zu kündigen.

(3) Bei Kindertagespflege wird der Tagespflegevertrag zwischen
Tagespflegeperson und dem zuständigen Jugendamt geschlossen.

(4) Bei Belegung eines durch das Land Berlin finanzierten Platzes in e
privat-gewerblichen Tageseinrichtung schließt das zuständige Jugendam
Betreuungsvertrag mit den Eltern ab.

TEIL V

Kindertagespflege

§ 17

Inhalt des Angebotes

(1) Kindertagespflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson
einen Teil des Tages oder ganztags im eigenen Haushalt, im Haushalt der E
oder in anderen geeigneten Räumen geleistet. Die Tagespflegepersonen m
über vertiefte Kenntnisse in der Kindertagespflege verfügen, die sie durch
Teilnahme an qualifizierten Lehrgängen oder in anderer Weise nachweisen
len. Zur Sicherstellung sind mit den Tagespflegepersonen im Vertrag nach§ 16
auch Vereinbarungen über Standards und Weiterbildung zu vereinbaren.§ 7gilt
für die Kindertagespflege entsprechend; ein Anspruch auf Nachweis e
Tagespflegeperson besteht nicht.

(2) Kindertagespflege wird insbesondere angeboten als
1. Tageseinzelpflege für ein bis drei Kinder oder für bis zu vier Kind

soweit zumindest ein Kind vertretungsweise, zeitlich befristet oder ni
länger als halbtags gefördert wird,
13
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2. Tagesgroßpflege für vier bis höchstens acht Kinder und
3. Kindertagespflege für Kinder mit besonderem individuellen Förderun

bedarf.
(3) Kindertagespflege wird angeboten als
1. Halbtagsförderung bei einem Betreuungsumfang von bis zu 100 Stun

monatlich,
2. Teilzeitförderung bei einem Betreuungsumfang von mehr als 100

höchstens 140 Stunden monatlich,
3. Ganztagsförderung bei einem Betreuungsumfang von mehr als 140

höchstens 180 Stunden monatlich,
4. erweiterte Ganztagsförderung bei einem Betreuungsumfang von ü

180 Stunden monatlich und
5. ergänzende Kindertagespflege im Sinne von Absatz 4.
(4) Sofern die Öffnungszeiten der zur Verfügung stehenden Tageseinrich

gen oder Tagesgroßpflegestellen nicht ausreichen, den Förderungsbedarf
Kindes abzudecken, kann in Einzelfällen hierfür zusätzlich ergänzende Fö
rung bewilligt werden, soweit das Wohl des Kindes dem nicht entgegenst
§ 5 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 18

Finanzierung und Unterstützung der Kindertagespflege

(1) Ist die Förderung eines Kindes in Kindertagespflege für sein Wohl geeig
und erforderlich und wird eine geeignete Tagespflegeperson durch das Jug
amt vermittelt oder von den Eltern nachgewiesen, so erhält diese vom Jugen
als Ersatz für die ihr entstehenden Aufwendungen ein Tagespflegegeld un
ihre Erziehungsleistung ein Erziehungsgeld, wenn die Förderungsleistung
festgestellten Betreuungsumfang entspricht. Soweit ein entsprechender B
des Kindes besteht, setzt die Eignung voraus, dass in der jeweiligen Kin
tagespflegestelle auch der Erwerb der deutschen Sprache der Kinder gefö
wird. Die Höhe des Tagespflege- und Erziehungsgeldes einschließlich
Erstattungen nach § 23 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Achten Buches Sozialgesetz
wird von der für Jugend und Familie zuständigen Senatsverwaltung du
Verwaltungsvorschriften festgesetzt. Bei Förderung des Kindes im Haushal
Personensorgeberechtigten erhält die Tagespflegeperson kein Tagespfleg
Für die Förderung außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Tagesein
tungen ist der Tagespflegeperson ein Zuschlag zu zahlen. Die Tagespflege
ist verpflichtet, bei einer Unterbrechung der Förderung ohne ersichtlic
Grund von mehr als fünf Öffnungstagen das Jugendamt über Beginn, Ende
Grund der Unterbrechung zu informieren.

(2) Der Tagespflegeperson steht jährlich Urlaub nach Maßgabe des ent
chend anzuwendenden § 3 des Bundesurlaubsgesetzes vom 8. Januar
(BGBl. I S. 2), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 7. Mai 20
(BGBl. I S. 1529) geändert worden ist, unter Fortzahlung des Erziehungsge
und der Hälfte des Tagespflegegeldes zu. Bei nicht zu vertretenden Ausfal
ten, insbesondere Krankheit, werden das Erziehungsgeld und die Hälfte
Tagespflegegeldes bis zur Dauer von 20 Betreuungstagen innerhalb
Kalenderjahres fortgezahlt. Bei Fehlzeiten eines Tagespflegekindes we
das Erziehungsgeld und die Hälfte des Tagespflegegeldes bis zur Daue
30 Betreuungstagen innerhalb eines Jahres fortgezahlt.
14
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(3) Das Jugendamt hat für ausreichende Beratungs- und Fortbildungsa
bote für Tagespflegepersonen Sorge zu tragen. Die Tagespflegepersonen
von diesen Angeboten Gebrauch machen. Eine entsprechende Absprache
die Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen soll in regelmäßigen Abstän
schriftlich niedergelegt und nachgewiesen werden. Zur Unterstützung der T
nahme an Fortbildungsveranstaltungen werden den Tagespflegepersone
Erziehungsgeld und das Tagespflegegeld bis zur Dauer von fünf Betreuu
tagen innerhalb eines Kalenderjahres weitergewährt.

(4) Weitere sich aus der Kindertagespflege ergebende Rechte und Pflic
werden zwischen dem Jugendamt und der Tagespflegeperson durch Ve
geregelt.

TEIL VI

Gesamtverantwortung und Planung, Organisation
der Tageseinrichtungen in bezirklicher Trägerschaft

§ 19

Planung der Angebote

(1) Die Jugendämter sind im Rahmen ihrer Jugendhilfeplanung unter Ein
ziehung der Träger der freien Jugendhilfe zur Entwicklung eines bedarfs
rechten Angebotes der Tagesförderung unter besonderer Berücksichtigun
Ausbaus der Kindertagespflege verpflichtet. Jugendämter benachbarter Be
arbeiten bei der Planung zur Sicherstellung einer bezirksübergreifenden P
versorgung zusammen.

(2) In der Planung sind bei Bedarf Standorte für neue Tageseinrichtun
auszuweisen. Bei der Erschließung neuer Wohngebiete sind Tageseinric
gen zeitgleich mit dem Wohnungsbau zu errichten.

(3) In die Planung sind auch solche Tageseinrichtungen aufzunehmen, d
Verbindung mit Wohnungsbauvorhaben von Bauherren errichtet und dem L
Berlin oder Trägern der freien Jugendhilfe übertragen werden.

(4) Jedes Jugendamt stellt eine Jahresplanung auf, in der das Platzan
der Träger ausgewiesen ist, welches zur Bedarfsdeckung erforderlich ist. H
bei ist darauf zu achten, dass auch ein ausreichendes Angebot von Halb
und Teilzeitangeboten vorhanden ist. Satz 2 gilt für die Kindertagespflege
sprechend.

§ 20

Organisation der Tageseinrichtungen
in bezirklicher Trägerschaft

(1) Das Land Berlin organisiert seine eigenen Tageseinrichtungen bis
1. Januar 2006 in Form von bis zu sechs Eigenbetrieben im Sinne desEigenbe-
triebsgesetzesvom 13. Juli 1999 (GVBl. S. 374) in der jeweils geltenden Fa
sung, wobei mindestens zwei Bezirke an einem Eigenbetrieb beteiligt s
müssen. Für die Finanzierung der Eigenbetriebe gelten die Regelungen
Teils VII entsprechend.
15
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(2) Bei der Gründung gemeinsamer bezirklicher Eigenbetriebe kann abw
chend vom Eigenbetriebsgesetz durch Satzung geregelt werden, dass

1. der Aufsichtsführende seine Aufsichtsrechte nach§ 4 Abs. 4 des Eigen-
betriebsgesetzesim Einvernehmen mit den für Jugend und den für Fina
zen zuständigen Mitgliedern der am Eigenbetrieb mitbeteiligten Bezir
ämter ausübt; im Fall der Gefahr in Verzug kann der Aufsichtsführen
hiervon unabhängig vorläufige Maßnahmen treffen,

2. das Trägerorgan im Falle des§ 8 Abs. 2 Satz 3 des Eigenbetriebsgesetz
seine Entscheidung im Einvernehmen mit den anderen am Eigenbe
beteiligten Bezirksämtern ausübt,

3. als stimmberechtigte Mitglieder des Verwaltungsrates für die den gem
samen Eigenbetrieb bildenden Bezirke jeweils vier Mitglieder beste
werden; hierbei sind jeweils zwei Mitglieder der Bezirksämter vorzus
hen, wobei die für Jugend und für Finanzen zuständigen Mitglieder
jeweiligen Bezirksamtes vertreten sein müssen, ein Mitglied wird aus
Mitte der jeweiligen Bezirksverordnetenversammlungen und ein M
glied als Vertretung der Dienstkräfte des Eigenbetriebes vom Person
des Eigenbetriebes bestellt; die Satzung kann vorsehen, dass der Vo
im Verwaltungsrat im Wechsel zwischen dem Vertreter des aufsichtsf
renden Bezirksamtes und Bezirksamtsvertretern der mitbeteilig
Bezirke oder ausschließlich von den letztgenannten wahrgenomm
wird; die Satzung kann auch vorsehen, dass zusätzlich je am Eigenbe
beteiligtem Bezirksamt bis zu zwei weitere Mitglieder als Vertretung d
Dienstkräfte bestellt werden.

(3) Die Möglichkeit, die Tageseinrichtungen in bezirklicher Trägerschaft
einem späteren Zeitpunkt abweichend von Absatz 1 in anderer Rechtsform
organisieren, bleibt unberührt.

TEIL VII

Finanzierung der Tageseinrichtungen, Kostenbeteiligung

§ 21

Bau- und Errichtungskosten

(1) Das Land Berlin gewährt den Trägern der freien Jugendhilfe im Rahm
der verfügbaren Haushaltsmittel nach § 74 des Achten Buches Sozialge
buch in Verbindung mit§ 47 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- u
Jugendhilfegesetzesin der Fassung vom 27. April 2001 (GVBl. S. 134), da
zuletzt durch Artikel I des Gesetzes vom 4. Mai 2005 (GVBl. S. 282) geänd
worden ist, Zuwendungen für den Bau und die Erstausstattung von Tages
richtungen.

(2) Zuwendungsfähige Baukosten für Tageseinrichtungen sind die angem
senen Aufwendungen für den Neubau, Umbau, Ausbau und Erweiterungs
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§ 22

Betriebskosten

(1) Die Betriebskosten sind die angemessenen Personal- und Sachkoste
durch den Betrieb der Einrichtungen entstehen.

(2) Personalkosten sind die Aufwendungen für die Vergütung des erford
lichen sozialpädagogischen Fachpersonals einschließlich der Personaln
kosten.

(3) Sachkosten sind die Aufwendungen für die Kaltmiete, die laufen
Unterhaltung und den Erhalt der Einrichtung, die notwendige Rücklagen
dung sowie die sonstigen laufenden Kosten einschließlich des notwend
Beschäftigungsmaterials. Sachkosten sind ferner die Kosten des haus
schaftlichen Aufwandes, die Verpflegungskosten, die Kosten für Personal-
Haushaltsangelegenheiten sowie für die Fachberatung nach§ 10 Abs. 10.

§ 23

Finanzierung der Tageseinrichtungen
der Träger der freien Jugendhilfe

(1) Die Finanzierung von Tageseinrichtungen der Träger der freien Juge
hilfe soll auf Grundlage einer landesweiten Leistungsvereinbarung zwisc
dem Land Berlin, vertreten durch die für Jugend und Familie zuständ
Senatsverwaltung, und den Trägern der freien Jugendhilfe erfolgen. Hie
werden die Betriebskosten durch eine Kostenerstattung des Landes Be
angemessene Eigenleistungen des Trägers und eine Kostenbeteiligun
Eltern gedeckt. Die Finanzierung erfolgt durch das zuständige Jugendam
das jeweilige Kind bezogen auf Art und Dauer des in Anspruch genomme
Platzes gemäß dem nach§ 7 Abs. 9geregelten Verfahren. Für die Finanzierun
erhalten die Jugendämter im Rahmen der bezirklichen Globalsummen
Mittelausstattung, welche auch die Finanzierung der Tagespflegeplätze e
zieht.

(2) Als Eigenleistung des Trägers gelten auch die Elternmitarbeit und
ehrenamtliche Tätigkeit sowie die Bereitstellung von Räumen.

(3) Die Kostenerstattung durch das Land Berlin setzt insbesondere vor
dass

1. der Träger die Voraussetzungen einer Anerkennung nach § 75 des Ac
Buches Sozialgesetzbuch erfüllt,

2. der Träger der Leistungsvereinbarung nach Absatz 1 beigetreten ist
auch regelt, dass der Träger Plätze anbietet, die unter Berücksichtig
der hiermit verbundenen finanziellen Belastungen der Eltern der Gew
leistungsverpflichtung des Landes Berlin im Sinne von§ 2 Abs. 1ent-
sprechen,

3. der Träger der Qualitätsentwicklungsvereinbarung nach§ 13beigetreten
ist, die daraus folgenden Verpflichtungen einhält und auf Anforderung
Landes Berlin diesem gegenüber eine unabhängige Evaluation gew
leistet,

4. die Leistung dem Bescheid über den Förderungsbedarf entspricht,
5. eine Inanspruchnahme auf Grund eines Betreuungsvertrags erfolgt

den Vorgaben in§ 16 entspricht.
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(4) In die Leistungsvereinbarung ist die grundsätzliche Verpflichtung d
Trägers aufzunehmen, jeden Leistungsberechtigten im Rahmen seines
tungsangebots, seiner Konzeption und seiner angebotenen Platzzahl aufz
men und zu fördern.

(5) Der Träger teilt der zuständigen Stelle des Landes Berlin unverzüg
Beginn, Umfang, Änderungen des Umfangs und Ende der Inanspruchna
eines Platzes mit.

(6) Die Kosten der Träger dürfen die Kosten nicht übersteigen, die dem L
Berlin bei vergleichbaren Leistungen in eigenen Einrichtungen im Sinne
§ 20 entstehen.

§ 24

Betrieblich geförderte Einrichtungen

(1) Ein Betrieb kann allein oder im Verbund mit anderen Betrieben eine v
tragliche Vereinbarung mit einem Träger der öffentlichen oder der fre
Jugendhilfe abschließen, die diesen verpflichtet, in einer Tageseinrichtung
Verfügung stehende Plätze zur Belegung mit Kindern der Betriebsangehör
zur Verfügung zu stellen, soweit der Betrieb sich verpflichtet, die von ihm
Anspruch genommene oder eine andere Tageseinrichtung des Trägers
messen zu fördern.

(2) Die Förderleistung kann im Neubau einer Tageseinrichtung bestehen
bereits bestehende Tageseinrichtungen kann der Betrieb insbesondere R
lichkeiten oder Personal zur Verfügung stellen oder sich an den Betriebsko
beteiligen.

(3) Betriebe im Sinne des Absatzes 1 sind auch Behörden, Körperscha
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.

§ 25

Förderung von Modellversuchen

Das Land Berlin kann mit dem Träger einer Einrichtung Vereinbarung
über die Erprobung pädagogischer und anderer Modelle treffen. Diese M
lichkeit besteht auch im Bereich der Kindertagespflege.

§ 26

Kostenbeteiligung

Das Kind und seine Eltern haben sich an den Kosten der Inanspruchna
der nach§ 23finanzierten Angebote der Förderung in einer Tageseinrichtu
sowie an den Kosten der Kindertagespflege nach den Vorschriften desTagesbe-
treuungskostenbeteiligungsgesetzesin der Fassung vom 28. August 2001
(GVBl. S. 494, 576), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes v
23. Juni 2005 (GVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung zu beteilig
Die Kostenbeteiligung wird vom zuständigen Jugendamt festgesetzt und
der Finanzierung des Platzes nach§ 23unmittelbar abgesetzt; sie ist im Falle
einer Bedarfsfeststellung nach§ 7 mit dieser zu verbinden. Dies gilt auch für
Überprüfungen und Anpassungen der Kostenbeteiligung. Im Falle einer rü
wirkenden Veränderung der Kostenbeteiligung nach den Vorschriften
Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetzes werden die Nachforderunge
18
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Rückzahlungen vom Jugendamt unmittelbar gegenüber den zur Kostenbe
gung Verpflichteten durch Bescheid geltend gemacht.

TEIL VIII

Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverfahren,
Übergangsregelungen

§ 27

Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverfahren

(1) Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsv
schriften erlässt die für Jugend und Familie zuständige Senatsverwaltung

(2) Für die Durchführung dieses Gesetzes sind die Verfahrensvorschr
des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmac
vom 18. Januar 2001 (BGBl. I S. 130), das zuletzt durch Artikel 10 des Ge
zes vom 21. April 2005 (BGBl. I S. 1073) geändert worden ist, in der jewe
geltenden Fassung maßgeblich.

(3) § 25 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch ist mit folgenden Maßg
anzuwenden:

1. Die Behörde kann den Beteiligten Einsicht in die das Verfahren betreff
den Akten gestatten, ohne dass deren Kenntnis zur Geltendmachung
Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist, sofern Rec
Dritter dadurch nicht beeinträchtigt werden.

2. Die Akteneinsicht erfolgt bei der Behörde, die die Akten führt.

§ 28

Übergangsregelungen

(1) Ab dem 1. Januar 2006 sind die Jugendämter für die Finanzierung n
§ 23zuständig. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgt die Finanzierung von Plätze
Tageseinrichtungen der Träger der freien Jugendhilfe durch die für Jugend
Familie zuständige Senatsverwaltung. Dies gilt nicht für Kinder, die bei d
Eigenbetrieben nach§ 20 betreut werden; Absatz 2 findet entsprechen
Anwendung.

(2) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Ve
barungen zur Finanzierung von Plätzen in Tageseinrichtungen der Träge
freien Jugendhilfe für Kinder vor Beginn des Schulbesuchs sind unverzüg
an die Regelungen dieses Gesetzes anzupassen. Entsprechendes gilt
Finanzierungsvoraussetzungen nach§ 23 Abs. 3 Nr. 2 und 5; § 16 Abs. 2ist
sofort anzuwenden.§ 26 Satz 2 bis 4findet ab dem 1. Januar 2006 Anwendung
bis zu diesem Zeitpunkt berechnet der jeweilige Träger die Kostenbeteiligu
§ 26 Satz 4 findet auf vor diesen Zeitpunkt zurückwirkende Kostenbete
gungsfestsetzungen der Jugendämter keine Anwendung.

(3) § 2 Abs. 2findet auf Kinder, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bere
die Schule besuchen und deren Betreuung in Einrichtungen von Trägern
freien Jugendhilfe oder in Angeboten der Kindertagespflege vor dem 1. Aug
2005 begonnen hat, für die Dauer dieser Betreuung keine Anwendung, so
19
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nicht Absatz 4 einschlägig ist. Die Fortführung der Finanzierung der Betreu
dieser Kinder bei Trägern der freien Jugendhilfe ist unter Berücksichtigung
Einführung der verlässlichen Halbtagsgrundschule im Rahmen einer Ü
gangsvereinbarung auf Grundlage der bisherigen Finanzierung nach § 23
Kindertagesbetreuungsgesetzes in der Fassung vom 4. September 2002 (G
S. 292), das zuletzt durch Artikel II des Gesetzes vom 27. Januar 2005 (GV
S. 92) geändert worden ist, sicherzustellen; Absatz 2 gilt entsprechend.
diese Fälle findet die Spalte 6 derAnlage 2 des Tagesbetreuungskostenbete-
gungsgesetzes mit Inkrafttreten dieses Gesetzes Anwendung. Die Möglich
eines Wechsels in ein Angebot der ergänzenden Betreuung bleibt für diese
der unberührt.

(4) Sofern Kinder im Sinne des Absatzes 3 in einer Einrichtung eines Träg
der freien Jugendhilfe betreut werden, die dieser im Rahmen einer Koopera
mit der Schule zur Sicherstellung der bedarfsgerechten Betreuung auf Gr
lage desSchulgesetzesbereitstellt, muss entsprechend der von den Elte
gegenüber dem Träger geltend gemachten Bedarfslage eine Anpassung
Formen der ergänzenden Betreuung einschließlich der Kostenbeteiligung
Anlage 2 des Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetzeserfolgen. Eine
erneute Bedarfsprüfung für diese Anpassung ist nicht erforderlich; dies umf
nicht die Fälle der zusätzlichen Betreuung, sofern die Zeiten der ergänzen
Betreuung an der Schule nicht ausreichen (§ 19 Abs. 6 Satz 10 des Schulgese
zes), oder nachträgliche Erweiterungen des Betreuungsumfangs. Die Gew
rung der Zuschüsse erfolgt durch das jeweilige Bezirksamt. Die Sätze 1 u
gelten für die Betreuung in bisher städtischen Horten, die mit Inkrafttreten d
ses Gesetzes in die ergänzende Betreuung an Schulen überführt werden
sprechend.

(5) Die Nachholung einer Bedarfsprüfung für die ergänzende Betreuung
Kinder, die bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes an Schulen betreut we
ist nicht erforderlich. Im Übrigen gelten die Absätze 4 und 6 entsprechend

(6) Auf Grundlage des Kindertagesbetreuungsgesetzes in der Fassung
4. September 2002 (GVBl. S. 292), zuletzt geändert durch Artikel II des Ge
zes vom 27. Januar 2005 (GVBl. S. 92), ergangene Bedarfsbescheide (A
scheide) gelten weiter als Grundlage für die Finanzierung. Bescheide, die
dem 1. August 2005 für eine Hortbetreuung im Betreuungsjahr 2005/2
erteilt worden sind, gelten als Grundlage für eine ergänzende Betreuun
Schulen ab 1. August 2005, sofern die hierfür erforderlichen Feststellunge
Bescheid enthalten sind. Die Absätze 2 und 4 bleiben unberührt. Die Erfor
lichkeit einer Überprüfung oder Neubeantragung von Bedarfsfeststellun
nach diesem Gesetz oder auf Grund von Befristungen bleibt unberührt.

(7) Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes laufende Verträge über ergänzende
dertagespflege bedürfen nicht der gesonderten Nachholung einer Festste
des entsprechenden Betreuungsumfangs.

(8) Betriebserlaubnisse nach § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch
ben unberührt. Soweit die erforderlichen Bestimmungen für die Erteilung v
Genehmigungen für die ergänzende Betreuung an Schulen nach Inkraftt
dieses Gesetzes noch nicht vorliegen, sind die bisher auf die Erteilung
Betriebserlaubnissen angewandten Maßstäbe unter der Maßgabe zugrun
legen, dass bei einer Betreuung in Gebäuden der Schule durch den Träge
freien Jugendhilfe ein dem Kindeswohl entsprechendes Raumnutzungskon
festzulegen ist.
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